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Herr 
Präsident des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1150/J der 

Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen, wie folgt: 

 

Fragen 1 bis 5: 

 
Zur gegenständlichen parlamentarischen Anfrage wurde der Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger um Stellungnahme ersucht, welche ich in der Beilage zur 
Kenntnis bringe und auf die ich im Wesentlichen verweisen möchte. 
 
Wie bereits der Hauptverband in seiner Stellungnahme festgehalten hat, sind die gemäß  
§ 93 ASGG bei den ordentlichen Gerichten im Rahmen ihrer Tätigkeit in Verfahren in Sozial-
rechtssachen erwachsenden Kosten, in denen ein Träger der Sozialversicherung Partei ist, 
von den Trägern der Sozialversicherung zu tragen.  
 
Hierbei handelt es sich um Rechtsstreitigkeiten in Leistungsangelegenheiten. Besondere be-
tragsmäßige  Relevanz haben die Sozialgerichtskosten im Pensionsbereich (z.B. Zuerkennung 
einer Pension oder Höhe der Pension) bzw. im Pflegegeldbereich (z.B. Zuerkennung von 
Pflegegeld oder Fragen der Einstufung). 
 
Aus diesem Grund sehen die Weisungen für Rechnungslegung und Rechnungsführung aus  
betriebswirtschaftlicher Sicht eine Verbuchung der Aufwendungen für die Sozialgerichtsfälle 
unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und nicht unter dem Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwand vor. 
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Ergänzend zu den vom Hauptverband übermittelten Zahlen werden nachstehend die Sozial-

gerichtskosten für den Pflegegeldbereich der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) angeführt 

(Angaben in EUR). Bei den bundesweiten Versicherungsträgern mit einem PV-Zweig sind 

diese in den Zahlen des Hauptverbandes einberechnet. 

 

Sozialgerichtskosten 
Rechnungsjahr 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BPGG 6.544.657,96 6.927.131,40 3.345.338,98 4.637.373,76 5.189.630,15 5.459.063,06 5.062.164,55 

 

 

Beilage 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Beate Hartinger-Klein 
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